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Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-2000 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkjfgfi.nrw.de 

www.mkjfgfi.nrw 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 709 (HST Stadttor) 

707 (HST Wupperstraße) 

 

 
 
 
 
 
Anlage 2 Zusammenfassung aus den Kriterien der FREE-Anwen-
dungshinweise 
 
 

Überquoten-
grund 

Inhalt Erforderliche 
Unterlagen 

Kernfamilie Enge Angehörige wie  

 Ehegatte  

 Lebenspartnerschaften nach dem 
LPartG  

 nicht verheiratete Partner, der/die 
mit dem Schutzsuchenden eine 
dauerhafte Beziehung glaubhaft 
macht  

 minderjährige ledige Kinder, 
gleichgültig ob ehelich oder außer-
ehelich geboren oder adoptiert  

 bei einem minderjährigen und un-
verheirateten Schutzsuchenden 
(bereits im Bundesland) das vor-
sprechende Elternteil oder eine 
sonstige erwachsene Person, die 
für den minderjährigen Schutzsu-
chenden verantwortlich ist (Vor-
mund beziehungsweise Sorgebe-
rechtigte) 

 Vormund eines Erwachsenen, der 
sich bereits im Bundesland befin-
det 

 unverheiratete minderjährige Ge-
schwister  

 andere enge Verwandte (unabhän-
gig von Alter und Grad der Ver-
wandtschaft), die zum Zeitpunkt 
der den Massenzustrom auslösen-
den Umstände innerhalb des Fami-
lienverbands lebten und vollständig 
oder größtenteils von der schutz-
suchenden Person abhängig wa-
ren oder von der die schutzsu-
chende Person abhängig war 

 Heiratsurkunde 

 Geburtsurkunden 

 sonstige Bescheini-
gungen 

 glaubwürdige Anga-
ben 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 3 Arbeitsplatz  Aufnahme oder konkretes Arbeits-
platzangebot für eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung 
mit einem Umfang von mindestens 
15 Stunden wöchentlich, durch die 
die jeweilige Person mindestens 
über ein Einkommen in Höhe des 
monatlichen durchschnittlichen Be-
darfs nach den §§ 20 und 22 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
für eine Einzelperson verfügt (der-
zeit 894€ netto)  

 Aufnahme oder konkretes Angebot 
einer Berufsausbildung  

 Bestehen oder konkretes Angebot 
eines Studien- oder Ausbildungs-
verhältnisses  

 Vorhandensein eines den Lebens-
unterhalt überwiegend sichernden 
Einkommens 

Schriftliche Bestätigun-
gen: 

a) Arbeitgeber 

b) Ausbildungsbetrieb 

c) Universität / Hoch-
schule 

d) Einkommensnachweis 

Reiseunfähig-
keit 

Vorliegen von krankheitsbedingten 
Gründen, die zum Zeitpunkt der beab-
sichtigten Verteilung mit FREE einer 
Verteilung in ein anderes Bundesland 
entgegenstehen oder diese nur mit un-
zumutbaren Einschränkungen oder 
Aufwänden ermöglichen würden 

Fachärztliche Atteste 

Befürwortete 
Zuweisung an 
eigenes Bun-
desland 

Auffangtatbestand, wenn  

 sich das eigene Bundesland in 
Überquote befindet,  

 ein anderer Verteilgrund als Kern-
familie oder Arbeitsplatz vorliegt 
und  

 der Verteilgrund eine Verteilung an 
das eigene Bundesland rechtfertigt. 

Ermessens- 

entscheidung 

Sonstiges (in-
formativ) 

 

Da „Sonstiges“ 
nicht auswähl-
bar ist, können 
die angeführten 
Beispiele mit 
„Befürwortete 
Zuweisung an 
eigenes BL“ ge-
bucht werden 

Sonstige Gründe, insbesondere sol-
che, die eine nachhaltige Integration in 
die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland fördern, zum Bei-
spiel  

 Aufnahme oder konkretes Aufnah-
meangebot eines Integrationskur-
ses nach § 43 AufenthG, eines Be-
rufssprachkurses nach § 45a Auf-
enthG, einer Qualifizierungsmaß-
nahme von einer Dauer von min-
destens drei Monaten, die zu einer 
Berufsanerkennung führt oder ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 3 von 3 nach den §§ 81 und 82 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch  

 Aufnahme oder konkretes Angebot 
eines Praktikumsplatzes oder einer 
nicht sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung  

 Medizinische Gründe/Medizinische 
Behandlung  

 dringende persönliche Gründe zur 
Vermeidung einer Härte 

 


